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(Fortsetzung aus dem Kreisblatt Nr . 24.)
Verordnung über den Verkehr mit Süßigkeiten.

Dom 10. April 1920,
» 4.

Die Kommunalverbände  haben für Süßig-
keiten die aus dem von ihnen zugeteitten Zucker hevge-
stellt werden (8 1 Abs. 1) . eine Verbrauchsrege¬
lung einzuführen:  sie haben für diese Süßigkeiten
niedrigere als die int § 2 genannte Preise feitju«
setzen.

Aus Zucker, der von einem Kommunalverband zuge-
teilt wird , dürfen diejenigen Arten von Süßigkeiten , die
dererhöhten Umsatzsteuer unterliegen (8 16 zu II Nr . 32
des Umsatzsteuergesetzes vom 24. Dezember 1919, R . E.
Dl . S . 2157) , nicht hergestellt  weiden : der Absatz
der Süßigkeiten außerhalb  des Kommunalverbandes
der den Zucker zugeteilt hat , ist verboten.

8 »-
Die Reichszuckerstelle kann weitere ^Bestimmungen

über den Berkehr mit Süßigkeiten erlassen und Aus¬
nahmen von den Vorschriften dieser Verordnung zulassen.
Sie kann insbesondere auf Antrag die Herstellung andere*
als der im 8 2 bezeichneten Arten von Süßigkeiten ge¬
nehmigen und Höchstpreise dafür festsetzen.

8 «.
Die in dieser Verordnung oder auf Grund dieser Ver¬

ordnung festgesetzten Preise sind Höchstpreise im Sinne des
Gesetzes, betreffend Höchstpreise.

8 7.
Die Beauftragten der Reichszuckerstelle, der Landes¬

zentralbehörden und der von ihr bestimmten Stellen so¬
wie die Beamten der Polizei sind befugt , in die Räume,
in denen Süßigkeiten hergestellt , gelagert oder feilgehal-
ten werden , oder in denen Süßigkeiten zu vermuten sind,
jederzeit einzutreten , daselbst Besichtigung vorzunehmen,
Gefchäftszeichnungen einzusehen und nach ihrer Auswahl
Proben zur Untersuchung gegen Empfangsbestätigung
entgegenzuneh men.

Die Unternehmer sowie die von ihnen bestellten Be¬
triebsleiter und Aufsichtspersonen sind verpflichtet die im
Absatz 1 genannten Personen Auskunft , insbesondere über
das Verfahren bei der Herstellung , über die zur Ver¬
arbeitung gelangten Stoffe und über die Vorräte zu er¬
teilen.

9 8.
Die im 8 7 genannten Personen sind, vorbehaltlich der

dienstlichen Berichterstattung und der Anzeige von Ge¬
setzwidrigkeiten, verpflichtet , über die Einrichtungen und
Geschäiftsverhältnisse, ~die durch ihre Tätigkeit zu ihrer
Keuntn -d kommen, Verschwiegenheit zu beobachten und
sich rer Mitteilung oder Verwertung der Geschäfts- und
Betriebsgeheimnisse zu enthalten.

S s.
An den Räumen , in denen Süßigkeiten hergestellt oder

feilgehalten werden , ist ein Abdruck  dieser Verordnung
auszuhängen.

8 10.
Die zuständige Behörde kann Betriebe schließen, deren

Unternehmer oder Leiter sich in Befolgung der Pflichten
unzuverlässig zeigen, die ihnen durch diese Verordnung

oder auf Grand dieser Verordnung auferlegt sind.
Gegen die Verfügung ist Beschwerde zulässig. Heber

die Beschwerde entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde
endgültig . Die Beschwerde bewirkt keinen Aufschub.

Die Landeszentralbehörden bestimmen , wer als zu¬
ständige Behörde und als höhere Verwaltungsbehörde an¬
zusehen ist.

8 u.
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geld¬

strafe bis za zehntausend Mark oder mit einer dieser
Strafen wird bestraft

1. Wer den Vorschriften im 8 1, 8 1 Abs. 2 oder den
auf Grund der 88 4. 6 erlassenen Bestimmungen zu¬
widerhandelt,

2. wer der Vorschrift im 8 7 Abs. 1 zuwider den Ein¬
ritt in die Räume , die Besichtigung, die Einsicht in
die Geschäftsaufzeichnungen oder die Entnahme von
Proben verweigert oder die gemäß 8 7 Abs. 2 von
ihm erforderte Auskunft nicht erteilt oder wissentlich
unrichtige oder unvollständige Angaben macht,

3. wer der Vorschrift des 8 8 zuwider Verschwiegenheit
nicht beobachtet oder der Mitteilung oder Verwertung
von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen sich nicht
enthält,

4. wer den im 8 9 vorgeschriebenen Aushang unterläßt.
Reben der Strafe kann auf Einziehung der Gegen¬

stände erkannt werden , auf die sich die strafbare Handlung
bezieht , ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder
Nicht.

8 12.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung

in Kraft . Mit dem gleichen Zeitpunkt tritt die Verord¬
nung über den Verkehr mit Süßigkeiten vom 28. Dezember
1918 (R . G. Bl . S . 1471) und 9. Dezember 1919 (R . E.
Bl . S . 1972) außer Kraft.

Berlin , den 10. April 1920.
Der Neichsministex für Ernährung und Landwirtschaft.

I . A.: Dr . Heinrich

Wird veröffentlicht!
Die Preise für Süßigkeiten , die aus Kommunalzucker

— § 4 vorstehender Verordnung — hergestellt werden , er¬
mäßigen sich
für sämtliche Gruppen der Karamelbonbons , Dragees und

Konfervenkonfekte um je Mk. 1200.— pr . 100 Kg.
für amtliche Gruppen Fondants

um je 1600.— Mk. pr . 100 Kg.
für sämtliche Gruppen Komprimate

um je 1300.— Mk. pr . 100 Kg.
Die Polizeiverwaltungen ersuche ich, die Einhaltung

dieser Preise zu überwachen. Ich mache noch besonders
auf 8 9 der vorstehenden Verordnung aufmerksam, nach
welchem in sämtlichen Räumen , in denen Süßigkeiten her-
gestellt oder feilgehalten werden , ein Abdruck der Ver¬
ordnung auszuhängen ist.

Die Gemeindebehörden ersuche ich, mir bis zum 15.
Mia d. Js . zu berichten , daß diese Verordnung in den
genannten Räumen zum Aushang gebracht worden ist.

Bad Homburg v. d. H., den 28. April 1920.
»e, » »rfttzentzr U*  Keei »»»*f« «sse».
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9Iuif ©tunte bet § § 39 unte 40 teer 2wgteortenung vom

15. JE 1907 wird für den unbesetzten Teil des Regie¬
rungsbezirks Wiesbaden für das Jahr 1920 die

Eröffnung der Jagd auf Rehböcke auf Freitag, den
28 Mai 192V.

festgesetzt.
Als Beginn der Schonzeit für Birk-, Hasel und,

Fasane nhähne wird der gesetzliche Zeitpunkt — der 1.
Juni — beibehalten.

Eassel, den 21. April 1920.
Der Bezirksausschuß.

Piutti.

§ 7 te«x •3le\«)S'03Hx4)4oxteTOmB teÄ̂trmmr . teaV Vee
meinteedehörde des tersherigen Wohnorts jui '5lu6 t̂eU\mo
des Wahlscheines zuständig eist.

Ein Muster zum Wahlschein findet sich Seite 737 des
Reichsgesetzblatts von 1920 abgedruckt.

Ach ersuche dringend , Reichswahlgesetz und Reichswahl¬
ordnung eingehend zu studieren , damit die Wahlunter¬
lagen einwandfrei beschafft werden und die Reichstags¬
wahl vorschriftsmäßig vorgenommen werden kann.

Bad Homburg v. d. H., den 11. 5. 1920.
De» Landrat. Kör de« Vollzugsausschuß de» KmyW.
». Marx . Echmid.

* Betrifft : Reichstagswahl 1920.
Die Wählerlisten für die Reichstagswahl sind vom 9 bis

«inischl. 16. Mai ds . As. auszulegen . Die Auslegungsfrift
umfaßt auch die Sonntage und den Ehristi -Himmelfahrts-
tag.

Die Entscheidung über etwaige in dieser Zeit vorge¬
brachte Einsprüche gegen die Wählerliste muß binnen 14
Tagen nach Ablauf der Auslegungsfrist , also spätestens am
30- Mai erfolgt und dem Beteiligten bekannt gegeben
sein.

lieber die Einsprüche Entscheidet in den Städten der
Magistrat und, wo kein kollegialifcher Gemeinde Vorstand
vorhanden ist. der Bürgermeister , in den Landgemeinden
der Landrat.

Im Falle einer Berichtigung der Wählerliste sind die
Gründe der Streichungen in Spalte „Bemerkungen " unter
Angabe des Datums der Berichtigung zu vermerken.

Wenn das Wahlrecht eines Wählers ruht oder wentl
der Wähler in der Ausübung des Wahlrechts behindert
ist, so ist in der Spalte „Bemerkungen" einzutragen
»?uht oder „behindert " . Nachträge sind ohne weiteren
Vermerk in die Wählerliste aufzunehmem Etwaige Be¬
lege sind dem Hauptstück der Wählerliste beizufügen.

.. Die Abschlichung und Unterzeichnung der beiden gleich¬
mäßig berichtigten Wählerlisten hat 14 Tage nach Ab-
kmf der Auslegungsfrist , also am 31. Mai cr. zu erfolgen
Zu diesem Zweck ist auf der letzten Seite des Titelblatts
der Wählerlisten die vorgedruckte Bescheinigung ent¬
sprechend dem Wortlaut der auf Seite 736 des Reichsgs-
setzblatts Nr . 93 von 1920 abgedruckten Bescheinigung zu
berichtigen, zu vervollständigen und unter Beidrllckung
des Dienstsiegels zu vollziehen.

Sofern es sich um das Nebenexemplar der Wählerliste
— das Stück, welches der Wahlvorsteher erhält — handelt,
ist die Bescheinigung noch mit dem Zusatz zu versehen:
„Ferner wird bescheinigt, daß das gegenwärtige Stück mit
dem Hauptstück der Wählerliste völlig übereinstimmt ."

Ich mache noch darauf aufmerksam, daß die Bescheini¬
gung dahin auszudehnen ist, daß vingetdagen wird : In die
Wählerliste sind . . . Wähler eingetragen.

Im Uebrigen gebe ich noch bekaunt : § 13 des Reichs¬
wahlgesetzes bestimmt:

Der Wähler kann irur in dem Wahlbezirk wählen , in
disffen Wählerliste er eingetragen ist. Inhaber von Wahl¬
scheinen können in jedem beliebigen Wahlbezirk wählen.

Wer berechtigt ist, Antrag auf Ausstellung eines Wahl¬
scheins zu stellen, ist >in § 5 und § 6 der Reichswahlord¬
nung ansgeführt.

An die Magistrate der Städte und die Herren Bürger¬
meister 'der Landgemeinden.

Am 1. Juni 1920 findet im Deutschen Reich eine kleine
Viehzählung statt , die sich aus Pferde , Rindvieh , Schafe,
Schweine, Ziegen und Federvich erstreckt.

Hierbei werden verwandt:
1. Die Zählerliste E
2. die Gemeindeliste E und
3. die Kreisliste F.

Die Anweisung für die Zähler ist auf der Rückseite des
Formulars E, für die Gemeinde- und die Kreisbehörde
auf Formular E enthalten.

Der Zählung ist wieder die viehhaltende Haushaltung
mit den zur Erhebung kommenden Viehgattungen als
Zähleincheit zu Grunde zu legen.

Das Zählergebnis ist vom Zähler unmittelbar in die
Zählbezirksliste einzutragen . Die Zählbezirke sind sofort
zu bilden und den früheren Zählungen möglichst anzn-
paffen.

Die Zähler sind zu bestellen und mit ihrer Tätigkeit
vettraut zu machen.

Jede Gemeinde erhält 2 Gemeindelisten und die er¬
forderliche Anzahl Zählbezirkslisten in doppelter Anzahl.
Bei der Zuteilung an die Gemeinden ist beim Formular E
die Zahl der viehhaltenden Haushaltungen , beim Formu¬
lar E !bie Zahl der Zählbezirke zu Grunde gelegt.

Die Magistrate der Städte und die Herren Bürger¬
meister der Landgemeinden erhalten die erforderlichen
Formulare in den nächsten Tagen.

Ich epfuche Sorge zu tragen , daß das Zählgeschäft am
1. Juni 1920 ohne Stockung durchgeführt werden kann.

Die von den Zählern ausMfüllenden Listen E sind in
zweifacher Ausfertigung mit einer Ausfertigung der Ge'
meindelifte E bis bestimmt z. 7. Jum 1920 hierher einzu¬
senden. Dresen Termin bitte ich unter allen Umständen
oinzuhalten.

Im übrigen verweise ich die Gemeindebehörden wegen
Unterweisung der Zähler und Aufstellung der Gemeinde¬
liste auf die Erläuterungen in den Listen E und E.

Bad Homburg v. d. H., den 7. Mai 1920.
Der Landrat.

I . V.: Setzepfandt,  Kreissekretär.
Kör de« Bollzugsausschutz de» Kreise».

Echmid.
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